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Einleitung 

Seit jeher nehmen Diskussionen um die Dauer gerichtlicher Verfahren europa-
weit einen breiten Raum ein.1 Dies ist auch opportun, kann doch die Nichterfül-
lung zeitgerechten Rechtsschutzes zu einer Rechtsverweigerung führen, sodass 
das eigentliche mit einem gerichtlichen Verfahren verbundene Ziel, Rechtsfrie-
den herzustellen, konterkariert wird.2 Kaum ein Justizsystem eines europäi-
schen Staates leidet nicht unter anhaltend langen Gerichtsverfahren. Flächen-
deckend werden intensive Diskussionen darüber geführt, wie das Problem be-
hoben werden kann. Teilweise haben diese dazu geführt, dass tatsächlich 
Rechtsschutzmöglichkeiten konzipiert wurden, teilweise sind die Debatten aber 
auch folgenlos geblieben. Allein hierzulande wurde das Thema wiederholt im 
Rahmen diverser Symposien und Fachtagungen in den Fokus gerückt, Geset-
zesentwürfe vorgelegt und anschließend wieder verworfen bis schließlich Ende 
des Jahres 2011 das „Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsver-
fahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren“ vom Deutschen Bundestag 
verabschiedet wurde.3  

Der Druck auf die Staaten, sich des Problems ernsthaft anzunehmen, ist nicht 
zuletzt auch durch vermehrte Verurteilungen durch den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte (EGMR) in den vergangenen Jahren beständig 
gewachsen. So handelt es sich bei dem Recht auf eine angemessene Verfah-
rensdauer um ein elementares Grund- und Menschenrecht. Es ist Bestandteil 
des Rechtsstaatsprinzips und ein Gebot des effektiven Rechtsschutzes.4 

Ausdrücklich ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 und Art. 13 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK), dass jedermann das Recht auf ein Verfahren 
ohne ungebührliche Verzögerungen hat und zudem die Möglichkeit haben 
muss, eine Verletzung dieses Rechts vor einer innerstaatlichen Institution zu 
rügen.  

                                                 
1  S. hierzu bereits Häsemeyer, in: FS Michaelis, 1972, S. 134 ff.; Blomeyer, NJW 

1977, 557 ff.; Finkelnburg, in: Festgabe aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des 
BVerwG, 1978, S. 169 (S. 175); Priebe, in: FS von Simson, 1983, S. 287 ff.; s. zudem 
Redeker, NJW 2000, 2796 (2797); Oberhammer, in: Renzikowski (Hrsg.), EMRK, 
2004, S. 21 (S. 26 f.); Terhechte, DVBl. 2007, 1134 (1135).  

2  Eser, in: Meyer (Hrsg.), EU-GRCh, Art. 47, Rn. 36; Schlette, EuGRZ 1999, 369 
(371); ders., Anspruch, S. 14 f., 24 f.; Terhechte, DVBl. 2007, 1134 (1135); Ziekow, 
DÖV 1998, 941; ders., Rechtsschutzmöglichkeiten, 1998, S. 10 f. 

3  „Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrecht-
lichen Ermittlungsverfahren“ v. 24.11.2011, BGBl. 2011, Teil I, Nr. 60, S. 2302 ff. 

4  Finkelnburg, in: Festgabe aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des BVerwG, 
1978, S. 169 (S. 170 m.w.N., S. 174); Kloepfer, JZ 1979, 209 (211); Kirchhof, in: FS 
Doehring, 1989, S. 439 (S. 450); Ziekow, Rechtsschutzmöglichkeiten, 1998, S. 17 
m.w.N.; Ress, in: FS Müller-Dietz, 2001, S. 627 (S. 634). 


